
Revision Anhänge Biotopverordnungen: Formular für Rückmeldung Vernehmalssung

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-18DA3401/595

Wir danken Ihnen für den Eintrag aller Bemerkungen und Anträge in die vorliegende Tabelle

Kurzname Zuständige Amt / Abteilung / Organisation E-Mail Tel. Nr.

Regierungsrat des Kantons Bern
Umweltdirektion
Amt für Landwirtschaft und 

Anträge

Anträge

Kontaktperson BAFU: Stephan Lussi, Sektion Ökologische Infrastruktur, Abteilung Biodiversität 
und Landschaft, BAFU, 3003 Bern, Tel. +41 58 46 449 94, stephan.lussi@bafu.admin.ch

Allgemeines
Generelle Bemerkungen, z. B. zu den Erläuterungen

Zu Objekten und Objekt-Abgrenzungen

Generelle Bemerkungen (vgl. Geoportal und Beilage «Beilage 08 
Biotop Revision Objektliste _ liste objets zu BRA UVEK»)
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Detailanträge je 
Objekt sind zu 
berücksichitgen.

BE TW

Fall 1: TW12970: Objekt war in der 
Vorvernehmlassung enthalten und 
es wurden Ergänzungen des 
Kantons angemerkt. Aktuell ist das 
Objekt nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Uns ist der 
Grund nicht bekannt. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter vor. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierte 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 

BE TW

Fall 1: TW13464: Objekt war in der 
Vorvernehmlassung enthalten und 
es wurden Ergänzungen des 
Kantons angemerkt. Aktuell ist das 
Objekt nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Uns ist der 
Grund nicht bekannt. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter vor 
(11.07.2023). Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierte 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 

Kanton Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Anträge

Der Kanton Bern hat vom 14.01.2025 bis am 04.02.2025 eine Anhörung bei den von 
der Inventrarrevision betroffenen Gemeinden durchgeführt. Dabei sind insgesamt 
32 Rückmeldungen eingegangen, wobei 3 Anträge in die Stellungnahme des 
Kantons übernommen wurden. Diese Eingaben sind durch Angabe der Gemeinde 
gekennzeichnet. 
Der Kanton stellt mehrere fachliche Anträge betreffend der Inventarobjekte TWW 
und FM, welche in drei Fällen kategorisierte werden können und bittet um 
Berücksichtigung dieser Anträge. Diese Anträge stehen in engem Zusammenhang 
mit der anstehenden grundeigentümerverbindlichen Sicherung der Inventarobjekte. 
Die Fälle 1&2 sind von hoher Relevanz und stehen in engem fachlichen 
Zusammenhang mit der kantonalen Rückmeldung zur Vorvernehmlassung im Jahre 
2023. Die Anträge vom Fall 3 sind von untergeordneter Priorität, jedoch fachlich 
unbestritten. Die relevanten Raumdaten können bei bernhard.stoeckli@be.ch 
bezogen werden. 
Fall 1: Bund hat im Rahmen der Vorvernehmlassung (2023) der Aufnahme neuer 
Inventarobjekte in TwwV Anhang 1 zugestimmt. In der aktuellen Vernehmlassung 
sind die Objekte nicht enthalten. Wir bitten um Aufnahme der Objekte oder um eine 
Begründung für die Ablehnung. 
Fall 2: Bund hat im Rahmen der Vorvernehmlassung (2023) der Aufnahme neuer 
Inventarobjekte resp. der Anpassung bestehender Objekte zugestimmt. Kanton hat 
in der Stellungnahme zur Vorvernehmlassung darauf hingewiesen, dass bis zur 
ordentlichen Vernehmlassung aktuelle Perimeterabgrenzungen aufgrund 
durchgeführter Objektkontrollen im Feld vorliegen. Wir bitten, die aktuellen 
Perimeter zu übernehmen. 
Fall 3: Kanton hat bei erneuter Qualitätssicherung geringfügigen Bedarf für 
Perimeteranpassungen festgestellt. Wir bitten, die aktuallen Perimeter zu 
übernehmen.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten
Für die Anzeige der Objekte bitte zuerst Kanton, dann Inventar und schliesslich 
Objektnummer auswählen
Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, HM Hochmoor, TW 
Trockenwiesen und -weiden
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BE TW

Fall 1: TW13518: Objekt war in der 
Vorvernehmlassung enthalten und 
es wurden Ergänzungen des 
Kantons angemerkt. Aktuell ist das 
Objekt nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Uns ist der 
Grund nicht bekannt. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter vor 
(29.09.2023). Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 

BE TW

Fall 1: TW5191, BE3120993 Objekt 
war in der Vorvernehmlassung 
enthalten und es wurden 
Ergänzungen des Kantons 
angemerkt. Aktuell ist das Objekt 
nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter vor 
(17.05.2023). Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 

BE TW

Fall 1: TW5434: Teilobjekte waren 
in der Vorvernehmlassung 
enthalten und es wurden 
Ergänzungen des Kantons 
angemerkt. Aktuell sind die 
Teilobjekte nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Uns ist der 
Grund nicht bekannt. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter vor 
(12./13.06.2023). Perimeter wird 
auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierte 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 

BE TW

Fall 1: TW5495: Objekt war in der 
Vorvernehmlassung enthalten und 
es wurden Ergänzungen des 
Kantons angemerkt. Aktuell ist das 
Objekt nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Es liegen 
aktuelle Projektperimeter mit 
ausschluss von Gebäuden und 
Bereichen ohne TWW Vegetation 
vor. Perimeter wird auf Anfrage 
durch bernhard.stoeckli@be.ch 
geliefert. 

Aktualisierte 
Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen. 
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BE TW 5095

Fall 1/3: BE3081247 Teilobjekt war 
in der Vorvernehmlassung 
enthalten und es wurden 
Ergänzungen des Kantons 
angemerkt. Aktuell ist das 
Teilobjekt nicht Gegenstand der 
Vernehmlassung. Uns ist der 
Grund nicht bekannt. 
Leichte Perimeterkorrekturen: 
BE3130079: randliche unproduktive 
Fläche ausgeschnitten. 
BE3130076: randliche unproduktive 
Fläche ausgeschnitten. 
BE3081606: Anpassung an 
Parzellengrenze. BE3130085: 
Anpassung an Parzellengrenze. 
BE3081250: Randlich ungenutzte 
Fläche abgeschnitten. BE3130081: 
Anpassung an Nutzungsfläche. 
BE3130086: Anpassung an 
Parzellengrenze. BE3030070: 
Ungenutzte Randfläche abgetrennt. 
BE3081252: Unproduktive 
Randfläche abgeschnitten. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

BE3081247 wieder 
in die Revision 
aufnehmen. Von den 
weiteren erwähnten 
Teilobjekten die 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE FM 382

Fall 2: Das Teilobjekt 382.16 wurde 
am 21.11.2023 neu kartiert.  Mit der 
Rückmeldung ans BAFU anlässlich 
der Vorvernehmlassung wurde vom 
Kanton gemeldet, dass eine 
Zweitbeurteilung hängig ist und das 
Teilobjekt sisitiert werden soll, was 
jedoch nicht erfolgt ist. Perimeter 
wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Teilobjekt 382.16 
nicht ganz entfernen, 
sondern den 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen.

BE TW 13466

Fall 2: BE3120740 wurde am 
23.05.2024 neu kartiert und 
erweitert. Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 13440

Fall 2: BE3130553: Wurde am 
05.07.2024 neu kartiert und 
erweitert. Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 13420

Fall 2: BE3130562: Wurde am 
10.06.2024 neu kartiert und 
erweitert. Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen.
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BE TW 5511

Fall 2: Beide Teilobjekte wurden 
am 20.07.2024 neu kartiert. Objekt 
1: BE3130174 wurde erweitert. 
Objekt 2: Ehemals BE3110942 
wurde neu kartiert als BE3111182. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Bei beiden 
Teilobjekten den 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 13439

Fall 2: BE3120502: Wurde am 
25.06.2024 neu kartiert und mit 
südlichem reg. Teilobjekt 
verschmolzen. Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 12439

Fall 2: Wurde am 18.05.2022 neu 
kartiert. Perimeter wird auf Anfrage 
durch bernhard.stoeckli@be.ch 
geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 5078

Fall 3: BE2070097: Randliche 
Strassen und Gräben abgetrennt. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen.

BE TW 12966

Fall 3: BE3070786: 
Überlagerungen mit Strassen und 
Waldflächen ausgeschlossen. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen. 

BE TW 13465

Fall 3: BE3070853: Unproduktive 
Randflächen ausgeschlossen. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 13479

Fall 3: BE3080674: Unproduktive 
Randflächen ausgeschlossen. 
BE3080675: Unproduktive 
Randflächen ausgeschlossen. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Von erwähnten 
Teilobjekten die 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 13422

Fall 3: BE3081152: Unproduktive 
Randflächen ausgeschlossen. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 12250

Fall 3: BE3190694: 
Überlagerungen mit Strassen 
ausgeschlossen. Perimeter wird 
auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 13527

Fall 3: BE6101505: Leichte 
Korrektur bei Parzellengrenze. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 12964

Fall 3: Bei sämtlichen Teilobjekten: 
Randliche Strassenflächen, 
Gebäude, Runsen und Fels 
ausgeschlossen. Perimeter wird 
auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen
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BE TW 5256

Fall 3: Leichte Perimeterkorrektur: 
Tracing an Parzellengrenze. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 5179

Fall 3: Leichte 
Perimeterkorrekturen: BE3190872: 
Anpassung an Parzellengrenze. 
BE2020017: randliche unproduktive 
Fläche ausgeschnitten. Perimeter 
wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Von erwähnten 
Teilobjekten die 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 5247

Fall 3: Perimeterkorrekturen: 
BE3080046: Bestehenden 
Wendeplatz aus Inventar 
gestrichen. BE3080047: stark 
verwaldete Randfläche abgetrennt. 
BE3080048: Anpasung an 
Parzellengrenze, randliches 
Gebäude präziser ausgeschnitten. 
BE3080050: Anpassung an 
Parzellengrenze. BE3080051: 
Anpassung an Perimetergrenze, 
Knick in Perimeter bereinigt. 
BE3080052: Kleinfläche ausserhalb 
Bewirtschaftungsfläche entfernt. 
Perimeter wird auf Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Von erwähnten 
Teilobjekten die 
aktualisierten 
Perimeter 
übernehmen

BE TW 13416

Fall 3: Objektperimeter gemäss 
Feldkartierung korrigiert und das 
Teilobjekt 3120660 in zwei 
Teilobjekte aufgeteilt: BE3120660 
und BE3120670. Perimeter wird auf 
Anfrage durch 
bernhard.stoeckli@be.ch geliefert.

Gemäss hier 
vorliegendender 
Unterteilung mit 
aktuellem Perimeter 
übernehmen.

BE TW

TW13526: Objekte wurde in 
Vorvernehmassung durch Kanton 
zurückgezogen, da 
Gefässpflanzenliste fehlte. Liste der 
Gefässpflanzen wurde 2024 
aufgenommen. Das Objekt könnte 
mit der aktuellen Revision 
verarbeitet werden.

Perimeter wieder in 
die Revision 
übernehmen

BE TW 13493

Erlenbach; Schutzzielkonforme 
Bewirtschaftung von Teilfläche des 
Objektes aktuell nicht vertraglich 
gesichert. Letzte Kartierung 2019 
muss verifiziert werden.

Antrag zur 
Aufnahme vom 
Objekt zwecks 
Neubeurteilung 
sistieren.

BE FM 1175

Boltigen; Erweiterung von 
Teilobjekt 1175.02 liegt innerhalb 
einer rechtsgültigen Bauzone mit 
Planungspflicht (Oberes Chilmoos).

Keine Erweiterung 
von Teilobjekt 
1175.02. Übrige 
Anpassungen an 
Objekt 1175 
umsetzen.
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BE FM 2377

Täuffelen; Erweiterung Objekt kann 
erst erfolgen, wenn die vertragliche 
Situation der ehemaligen 
Fischzucht geklärt ist, respektive 
der Baurechtsvertrag erneuert 
wurde. Aktuell werden die Becken 
zur Amphibienförderung zeitweise 
eingestaut.

Objekt sistieren, bis 
Baurechtsvertrag 
zwischen Kanton 
(Nutzer) und 
Burgergemeinde 
(Besitzer) geklärt ist.

BE AM BE1938

Gemeinde Fraubrunnen: 
Vergrösserung resp. Neuaufnahme 
eines Biotopobjekts wird aufgrund 
naturwissenschaftlicher Kriterien 
bestritten. Öffentliche ARA-Leitung 
im Gebiet.

Hinweis: das ALG liegt im 
Perimeter des geplanten neuen 
kantonalen Naturschutzgebiet 
Fraubrunnenmoos. Gegen die 
Unterschutzstellung wurde 
Einsprache erhoben. Der Fall liegt 
aktuell beim Bundesgericht. 

Kein Antrag
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Text                 (Spalte A leer lassen, dient als Platzhalter für das Logo)
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